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S I T Z U N G S V O R L A G E  

 

 
 
 

Referat: Referat 2 - Sozialreferat Datum: 27.01.2026 
Referent/in: Referatsleitung   
 
 

 Gremium Termin Zuständigkeit / 
Öffentlichkeitsstatus  

 Sozialausschuss 03.03.2026 
  

beschließend 
öffentlich 

 

TOP: 6 
 
 

Thema: 

Förderung; 
Energetische Modernisierung des Sheddachs der Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM) Weißenburg 
Träger: Weißenburger Werkstätten der Lebenshilfe 
Altmühlfranken e.V. 

  
  
1. Anlagen 
  
  
2. Beteiligte Referate 
  
  
3. Kosten – Finanzierung 

 
Mittelbereitstellung bei Haushaltsstelle: 1.4701.9870 
Kosten: 35.000 €  
 

  
4. Beschlussvorschlag 
  
 
Der Sozialausschuss gewährt den Weißenburger Werkstätten der Lebenshilfe Altmühlfranken 

e.V. für die energetische Modernisierung des Sheddachs der Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) Weißenburg einen Zuschuss in Höhe von 35.000 €. 

 

Die Bewilligung steht unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
gesichert ist, der Freistaat Bayern sich an der Finanzierung beteiligt und die finanziellen Mittel 
bereitgestellt werden können.  
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Förderung; 
Energetische Modernisierung des Sheddachs der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) Weißenburg; 
Träger: Weißenburger Werkstätten der Lebenshilfe Altmühlfranken e.V. 
 
Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 unter TOP I/5 den Bedarf für die 
energetische Modernisierung des Sheddachs der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
Weißenburg anerkannt. 
 
Das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) beurteilt die Baumaßnahme aus 
baufachlicher Sicht als zuwendungsfähig. Mit Bescheid vom 29.10.2025 hat das ZBFS 
förderfähige Kosten in Höhe von 850.750,00 € festgesetzt. Die Gesamtfinanzierung soll nach 
folgendem Finanzierungsplan erfolgen: 
 
Eigenmittel   212.500 €  ca. 25 % 
BAFA   142.250 €  ca. 17 % 
ZBFS   461.000 €  ca. 54 % 
Bezirk Mittelfranken    35.000 €  ca.   4 % 
Gesamt     850.750 €       100 % 
 
Eine etwaige Differenz der Gesamtkosten des Bauvorhabens zu den zuwendungsfähigen 
Kosten ist vom Träger selbst zu tragen und wird nicht über Entgelt refinanziert. 
 
Wann die finanziellen Mittel bereitgestellt werden können, kann derzeit nicht abgeschätzt 
werden. 
 
 
Ansbach, den 19.01.2026 
Referatsleitung 
 


